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FAMILIENAUSGLEICHSKASSE SIA 
KANTON ZÜRICH 

 

 
    

 
 
Geschäftsstelle 
Dr. W. Meili + Partner AG 
Lavaterstrasse 40 
Postfach 1929 
8027 Zürich 
 
Tel.: 044 285 75 75 
eMail:   faksia@pkf.ch 

 
 

 
An die Mitglieder der 
Familienausgleichskasse SIA 
Kanton Zürich 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Zürich,  im Oktober 2020    RW/cd 
 

 

 
Mitteilung über aktuelle Neuerungen 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied 

 
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen der Familienausgleichskasse 
SIA des Kantons Zürich.  
 
 
Neuanmeldung für Familienzulagen  
bei Geburt eines Kindes oder Eintritt eines neuen Arbeitnehmers 
 
Wir haben unsere Stammkarte für Familienzulagen benutzerfreundlicher gestaltet und als Excel-
Datei aufbereitet. Dadurch können wir Ihnen das Ausfüllen erleichtern und uns die 
Weiterverarbeitung vereinfachen. Die neue Stammkarte sowie ein ausgefülltes Beispiel liegen 
diesem Schreiben bei.  
 
Gerne bitten wir Sie, ab sofort für Neuanmeldungen nur noch diese Version der Stammkarte zu 
verwenden und uns jeweils als Excel-Datei per Email an faksia@pkf.ch zukommen zu lassen. Bitte 
vermerken Sie beim Versand jeweils Ihre Mitgliedernummer. 
 
 
Verlängerung von Ausbildungszulagen 
für die Verlängerung von bereits bewilligte Ausbildungszulagen  
 
Für Kinder ab dem 16. Altersjahr besteht Anspruch auf Ausbildungszulagen, sofern eine Ausbildung 
nachgewiesen wird. Wenn das Kind bereits in unserer Datenbank erfasst ist, genügt für die 
Verlängerung die Zustellung einer Kopie der Ausbildungsbescheinigung (Schulbestätigung, 
Studienausweise oder Lehrvertrag) mit Vermerk des Unternehmens oder der Mitgliedernummer an 
faksia@pkf.ch. 
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Mutationen oder Austritte von Arbeitnehmern 
für Änderungen laufender Familienzulagen 
 
Allfällige Mutationen in Bezug auf Familienzulagen oder Austritte von Arbeitnehmern können Sie uns 
jeweils gerne per Email mit Vermerk des Unternehmens oder der Mitgliedernummer an 
faksia@pkf.ch mitteilen. 
 
 
Verfügung Familienzulagen 
Als Bestätigung der Zulagenanspruchsberechtigung 
 
Ab sofort werden wir für alle neu bewilligten oder verlängerten Familienzulagen eine Verfügung 
aufbereiten und Ihnen gerne zukommen lassen. Die Zustellung wird an die E-Mail-Adresse des 
Arbeitgebers erfolgen. Nur in Ausnahmefällen wird ein Versand per Post vorgenommen. Die 
Verfügung kann anschliessend an den Arbeitnehmer ausgehändigt werden. 
 
Wir empfehlen Ihnen, für alle Arbeitnehmer mit Anspruch auf Familienzulagen die entsprechende 
Anmeldung (Stammkarte inkl. Beilagen) möglichst frühzeitig einzureichen. Damit unterstützen Sie 
eine zügige Verarbeitung und erhalten früher die entsprechende Verfügung. Insbesondere kann 
dadurch auch die Jahresendverarbeitung effizienter durchgeführt werden.  
 
 
Prüfung «Familienzulagen: (Erst-) Anspruchsberechtigung» 
 
Die Informationsstelle AHV/IV hat ein neues Programm implementiert, welches ein erstes Abklären 
der Familienzulagen-Anspruchsberechtigung ermöglicht. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn beide 
Elternteile erwerbstätig sind. Sie können die Prüfung selbständig über folgendem Link vornehmen: 
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Familienzulagen-FZ/Anspruchskonkurrenz. Bitte 
beachten sie, dass das Ergebnis vom tatsächlichen Entscheid abweichen kann.  
 
 
Kontaktangaben 
 
Über unsere Telefonzentrale (044 285 75 75) erreichen Sie uns von Montag bis Freitag zwischen 
08.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr. Ebenfalls stehen wir Ihnen gerne per Email (faksia@pkf.ch) 
zur Verfügung.  
 
 
Für Ihre kooperative Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen bestens und stehen bei 
allfälligen Fragen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
Familienausgleichskasse SIA 
Geschäftsstelle: 
Dr. W. Meili + Partner AG 
 
 
 
Rilana Wolf-Bayard Doris Cvitanic 
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